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Hausordnung Schulhaus Staffeln  
 
Allgemeines 
• Nach dem erstmaligen Läuten der Schulhausglocke betreten die Schüler*innen das 

Schulhaus. Die Kindergartenkinder betreten das Schulhaus am Morgen um 08.25 Uhr 
und am Nachmittag um 13.30 Uhr.  

• In den Korridoren des Schulhauses ist das Lärmen und Herumrennen untersagt. 
• In den Schulzimmern werden Hausschuhe getragen. 
• Jacken, Mützen etc. gehören an die Garderobe. Die Schule haftet nicht für den Verlust 

von Wertsachen.  
• Mit dem Ball darf nur draussen gespielt werden. 
• Das Mitbringen von Streichhölzern, Feuerzeugen, Taschenmessern sowie anderen ge-

fährlichen Gegenständen ist nicht erlaubt. 
• Beschädigungen an Mobiliar oder Schulmaterial werden den Eltern der Verursacher*innen 

in Rechnung gestellt. 

Schulareal 
• Auf dem gesamten Schulareal sind gefährliche Spiele, spucken, Gewalt gegen Mitschü-

ler*innen, Sachbeschädigungen, sowie das Konsumieren von Getränken aus Glasfla-
schen strikt untersagt.                                                                                                                                                                                                                            

• Die Schüler*innen helfen mit, das Schulareal sauber zu halten. Papier, Kaugummis, etc. 
gehören in die verschiedenen Abfallbehälter. 

• Im Winterhalbjahr ist das Betreten der Spielwiese (Fussballplatz) grundsätzlich nicht ge-
stattet. Bei schneebedeckter Spielwiese ist jedoch das Schneeballwerfen unter Aufsicht 
einer Lehrperson erlaubt.  
 

Elektronische Geräte 
• Es dürfen keine elektronischen Geräte (Smartphones, Smartwatches, etc.) in die Schule 

mitgebracht werden. 
 

Pause 
• Während der grossen Pause verlassen alle Schüler*innen zügig das Schulhaus                                                                         

und halten sich auf dem Pausenareal auf (siehe Plan im Schulzimmer). Das Verlassen 
des Schulareals erfordert die Erlaubnis einer Lehrperson. 

• Der Znüni soll draussen auf dem Pausenplatz gegessen werden und nicht im Schulhaus. 
• Der Besuch im Dorfladen ist während des Schulunterrichts, sowie in den Pausen, nicht 

erlaubt. 
• Bei schneebedeckter Spielwiese ist das Schneeballwerfen unter Aufsicht einer Lehrper-

son erlaubt. Auf dem restlichen Schulareal ist das Schneeballwerfen verboten. 
 
Aufenthaltsraum / Aufgabenraum 
• In diesen Räumen soll ruhig oder mit Flüsterton gearbeitet werden. 
• Der Raum soll nach dem Arbeiten ordentlich verlassen werden. Das heisst: die Tische 

sind geputzt, die Stühle unter die Tische gestellt und alles Material bzw. der Abfall wird 
mitgenommen. 

 

 


